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Frauen, die wie Ware begutachtet, gehandelt, gekauft, verkauft und benutzt werden,
sind Opfer von Verbrechen. Die Verbrecher, Menschenhändler und Zuhälter zerstören
Leben. Sie müssen verurteilt werden. Die Opfer brauchen eine umfassende
psychologische und soziale Betreuung, Schutz und Wiedergutmachung. 

SOLWODI hilft seit über 20 Jahren Opfern von Menschen- und Heiratshandel,
Sextourismus und Zwangsprostitution. Im vergangenen Jahr waren es 191 Frauen die
mit uns in  Kontakt standen, weil sie Menschenhandelsopfer sind, sie zur Prostitution
gezwungen wurden und sie als Opferzeugin aussagen konnten.

Die traumatisierte Opferzeugin
Wir haben mit Frauen zu tun, die massive Gewalt an Leib und Seele erfahren haben.
Sie wurden getäuscht, bedroht, geschlagen, vergewaltigt. Es sind Frauen, die in Angst
versetzt wurden, die ihren Lebensmut und das Vertrauen in Menschen verloren und
wenig Perspektiven auf ein weiteres Leben in Sicherheit haben. Sie sind traumatisiert,
für viele Jahre, unter Umständen ein Leben lang.
Die Erfahrung mit traumatisierten Frauen zeigt, dass es schwer ist, selbst für
unabhängige Fachberaterinnen,  ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. 

Frauen, die nach Deutschland in die Prostitution gehandelt werden kommen oft aus
zerrütteten Familien, sind schlecht ausgebildet, haben häufig keinen Schulabschluss,
sind von Armut im Heimatland betroffen. In den Händen von skrupellosen,
gewalttätigen Menschen werden sie zu traumatisierten Opfern.

Es gibt sehr unterschiedliche Arten von Traumatisierungen bzw. auch unterschiedliche
Phasen der Traumatisierung. Eine Art der Traumatisierung ist bekannt unter dem
Namen: Stockholmsyndrom.
Das Opfer lernt, dass zwischen ihm und dem Täter niemand steht, dass es keinen
Schutz hat. (Grefrath, 2005 Ioana Matei, Reaching Out, Rumänien). Egal was es macht,
der Täter ist immer in der Machtposition. Das Opfer tut alles, um der Gewalt nicht zu
begegnen. Das geht bis zur Identifizierung mit dem Täter, das so genannte
Stockholmsyndrom. Immer wenn die Machtposition des Täters in Frage gestellt wird,
fühlt sich das Opfer gefährdet. Es wird in dieser Phase den Täter schützen.

Beispiel: Ein Mädchen in Bosnien war verschwunden. Die Familie versuchte es zu
finden. Es dauerte drei Monate bis man sie fand. Als die Organisation sie fand, sagte
das Mädchen sie sei kein Opfer, sondern sei freiwillig da. Sie war eine Woche in der
Obhut einer NGO. Aber sie ging zurück. Weil der Täter, der Zuhälter, nicht glaubte,
dass sie nicht mit der Polizei zusammenarbeitet, schoss er auf sie. Sie ist heute
querschnittsgelähmt.

Eine andere Folgeerscheinung von Traumatisierung ist die Verdrängung. Wichtige
Informationen fehlen der traumatisierten Frau. Verdrängung ist ein Selbstschutz. Die
Frau ist nicht in der Lage das Verdrängte bewusst auszuhalten. Für die Vernehmung
vor Gericht ist es wichtig die Folgeerscheinungen von Traumatisierungen zu kennen.
Abweichende Aussagen können Folge der Traumatisierung sein und sind keinesfalls
ein Indiz für die Unglaubwürdigkeit der Frau.
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Gleichzeitig sind gerade diese Frauen, die Opfer wurden, die wichtigsten Zeuginnen,
um die Verbrecher anzuklagen. Mit Hilfe ihrer Aussage ist es möglich, die organisierte
Kriminalität aufzubrechen, die Täter hinter Gitter zu bringen und damit die Sicherheit
in unserem Land zu stärken. Opferzeuginnen brauchen Hilfe und einen anderen
sensiblen und geschulten Umgang.

Die Razzia: Täter festsetzen, Opfer in Sicherheit bringen und
Opferzeuginnen gewinnen
Menschenhandel ist ein Kontrolldelikt. Über Polizeirazzien ist es möglich an
Menschenhandelsopfer heranzukommen. Razzien stellen aber auch eine
Ausnahmesituation dar. Auch für Frauen, die in einer bedrohten Situation leben, ist das
Eindringen von Polizisten in das Bordell, die Wohnung, den für sie im Moment
„einschätzbaren Raum“ eine Ausnahmesituation. Das Eintreffen der Polizei steht im
Augenblick der Razzia nicht unbedingt für Befreiung. Es bringt neue Unsicherheiten.
Für die Frau ist unklar was mit ihr geschehen wird, wie mit ihr umgegangen wird,
wohin sie gebracht wird, was man von ihr will, was nach der Vernehmung geschieht,
ob sie dann wieder zurück geschickt wird oder zurück gehen muss, weil sie nicht weiß
wohin, ob sie gar aus dem Land ausgewiesen wird. Steht die Polizei auf ihrer Seite oder
hat sie sich auch strafbar gemacht? Sie weiß nicht was mit ihrem Peiniger bzw. ihren
Peinigern geschieht. Ist sie vor ihm/ihnen in Sicherheit? Sind sie festgenommen, wie
lange, dauerhaft? 

Geht man davon aus, dass im Rahmen der Razzia der erste Kontakt mit dem Opfer von
Menschenhandel und sexueller Ausbeutung entsteht, müssen alle Vorraussetzungen
geschaffen werden, die dazu beitragen, dem Opfer die größtmögliche Sicherheit zu
gewähren.

Unabhängige Beraterinnen 
Unabhängige Beraterinnen sollten schon bei der Razzia anwesend sein. Eine rheinland-
pfälzische Studie (durchgeführt von SOLWODI), die untersucht hat, ob sich das
Kooperationskonzept in der Praxis bewährt hat, hat gezeigt, dass ein frühes Einschalten
unabhängiger Beraterinnen den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zu den Frauen
ermöglicht. Die Zeuginnen sind bei den Aussagen motivierter, wenn den Beraterinnen
die Teilnahme an den Vernehmungen ermöglicht wird, da sie sich dann sicherer fühlen.

Sensibilisierte Polizeibeamte
Die Beamten, die die Razzia durchführen sollten für die Situation der Frauen
sensibilisiert sein. Ihnen muss klar sein, dass es sich bei den Frauen in erster Linie um
Opfer handelt. Auch wenn sie unter Umständen zunächst freiwillig den Weg in die
Prostitution gewählt haben, war ihnen in der Regel das Ausmaß ihrer Entscheidung
nicht bewusst. Detlef Ubben vom LKA Hamburg, Abteilung 6 – organisierte
Kriminalität/LKA 65 Menschenhandel/Schleusung spricht von einer permanenten
Gewalt und Bedrohungsatmosphäre der Prostituierte im Milieu ausgesetzt sind. Dies ist
Indiz dafür, dass über 90 Prozent der Prostituierten dies nicht freiwillig tun.
Perspektivlosigkeit in den Heimatländern ist oft Auslöser für scheinbar „freiwillige und
selbst bestimmte“ Entscheidungen.  
Um Frauen, die durch Männergewalt gefügig gemacht wurden, zu helfen, sind Frauen
als Ansprechpartnerinnen hilfreich. Ihnen kann es eher gelingen ein offenes Gespräch
zu führen. Es gibt Erfahrungen mit Polizeibeamten, die bei der Razzia die Frauen als
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Prostituierte und Sexobjekt wahrnehmen und dabei den Menschen aus dem Blick
verlieren. Eine solche Wahrnehmung ist hinderlich, auch erschwert es ein
Vertrauensverhältnis zu den Frauen aufzubauen.

Vertrauensvolle Dolmetscher
Der größte Teil der Frauen, die Opfer von Menschhandel werden kommt aus dem
Ausland. Es ist wichtig, dass sie sich in ihrer Landesssprache verständigen können. Bei
der Auswahl der Übersetzer  ist darauf zu achten, dass ihnen ebenfalls die gesamte
Situation der Opfer bewusst ist. Voreingenommene Übersetzer können die Aussage der
Frau verfälschen.

Umfassende Betreuung in der Schutzwohnung
Vom ersten Kontakt mit dem Opfer bis zum möglichen Prozess vergehen Wochen,
Monate, Jahre. Damit eine Frau, die Opfer wurde, überhaupt in der Lage ist gegen die
Täter auszusagen, muss sie sich in Sicherheit fühlen. Sie braucht eine Unterkunft in der
sie sich nicht bedroht fühlt und viele Gesprächsmöglichkeiten. SOLWODI verfügt
deutschlandweit über Schutzwohnungen und Schutzhäuser. Je eigenständiger und
selbstständiger sich die Frau bewegen kann, desto mehr Sicherheit hat sie.
Zukunftsperspektiven müssen entwickelt werden. Sprachkurse und Ausbildung bzw.
berufliche Qualifizierung unterstützen die Selbstständigkeit und die physische und
psychische Stabilität. 
Fühlen sich die Frauen physisch sicher, ist es auch möglich sie psychisch zu
stabilisieren. Oft sind psychotherapeutische Behandlungen notwendig. Eine wichtige
Erfahrung der psychotherapeutischen Behandlung ist, dass das Opfer sich seiner Lage
bewusst wird, das Unrecht, das ihm angetan wurde als solches anerkennt und es
anprangert.

Wenn die Frau soweit ist, ist sie in der Lage vor Gericht auszusagen. Die Aussagen der
Zeugin sind umso besser, je mehr sie in der Phase vor dem Prozess betreut und
stabilisiert wird. Dies hat eine Analyse von Gerichtsakten ergeben (Probleme der
Strafverfolgung, S. 40). Die Situation im Gerichtssaal, die Befragung, die
Konfrontation mit dem Täter/den Tätern kann zu einer Retraumatisierung führen.
Darum, aber auch, um ein Gegengewicht zur Strafverteidigung zu bilden, ist eine
Nebenklagevertretung notwendig. Sie achtet darauf, dass die Rechte der Zeugin
gewahrt werden und hat im Plädoyer die Möglichkeit, das Geschehene aus der Sicht
des Opfers darzustellen und eine rechtliche Wertung zu geben.

Die Plädoyers der Nebenklage und die Urteilsbegründung der Richter helfen den
Frauen bei der Verarbeitung des Geschehenen und können eine unterstützende und
bestätigende Wirkung für die Beratungsarbeit haben. Dagegen können milde Urteile,
Bewährungsstrafen etc. die Frauen irritieren und zu Retraumatisierung führen
(Probleme der Strafverfolgung, S. 158).
 
Forderungen
Im Interesse einer effektiven Strafverfolgung sollte es das Ziel sein, die Bedingungen
für aussagewillige Opfer von Menschenhandel ganzheitlich zu verbessern und zwar im
rechtlichen, materiellen und psycho-sozialen Bereich.



BKA-Herbsttagung 2006
kurzfassung_ackermann.doc Seite 5 von 6

- Es ist notwendig kontinuierlich Sensibilisierungs- und
Fortbildungsveranstaltungen für die unterschiedlichen Akteure im Bereich der
Bekämpfung des Menschenhandels durchzuführen. Fachkräfte, die nicht für die
umfassende Situation der Opfer sensibilisiert sind, unterstützen zwangsläufig
die Täter.

- Es ist notwendig, dass die Bekämpfung von Menschenhandel oberste Priorität
in der Verbrechensbekämpfung bekommt und dass die Kommissariate
entsprechend personell ausgestattet werden. Nur so ist es möglich, dass
Ermittlungen entsprechend geführt werden können.  

- Es ist notwendig die Kooperation von Polizei und Fachberatungsstellen zu
verbessern, um den Opfern die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten und
damit die Aussagen von Opferzeuginnen zu gewinnen. Findet diese
Kooperation nicht statt und besteht kein Vertrauensverhältnis kann dies zum
Hindernis werden.

- Es ist notwendig, dass Opferzeuginnen eine Aufenthaltserlaubnis über das
Prozessende hinaus erhalten. Ist dies nicht der Fall und muss die Frau sogar
während des Prozesses ausreisen, wird sie unter Umständen nicht als
Opferzeugin aussagen. Ein Hemmnis bei der Bekämpfung des
Menschenhandels.

- Es ist notwendig, die Fachberatungsstellen stärker finanziell zu unterstützen, um
die Kosten die über die Mittel aus dem Asylbewerberleistungsgesetz entstehen,
tragen zu können. Fehlen die Gelder z.B. für die psychosoziale oder notwendige
psychotherapeutische Betreuung ist die Stabilisierung der Opferzeugin
schwierig und wirkt sich hemmend auf den Prozessverlauf und auf die
Verurteilung der Täter aus.

- Es ist notwendig, einen Bundesfond zur Finanzierung des
Opferzeuginnenaufenthalts einzurichten, weil damit die länderübergreifende
Diskussion um Finanzierung abgeschafft würde – zugunsten der Opfer und  der
betreuenden Einrichtungen. Das länderübergreifende Finanzierungsgerangel
bindet unnötig Kräfte, die besser in die Betreuung der Opfer bzw. in die
Strafverfolgung der Täter gesteckt werden.

- Es ist notwendig die Möglichkeiten eines dauerhaften Bleiberechts nach
Prozessende für die Opfer von Menschenhandel einzuräumen. Die
Ungewissheit, wie es nach Prozessende für die Opferzeugin weitergeht,
behindert ihre Stabilisierung und damit den Verlauf des Prozesses.

- Es ist notwendig die Nutzung einer Nebenklagevertretung und Übernahme der
Kosten festzulegen. Ohne Nebenklagevertretung ist es nicht gewährt, dass die
Rechte der Opferzeugin gewahrt werden und ihre Sicht entsprechend in den
Prozess eingebracht wird. SOLWODI fordert, dass die Nebenklagevertretung
auch dann bestehen bleibt, wenn der Anfangsverdacht für Menschenhandel
wegfällt, weil er schwer beweisbar ist. 

- Es ist notwendig, dass die Täter ein entsprechendes Strafmaß erhalten. Ein
Strafmaß, das deutlich geringer ist als beispielsweise für Raub oder
Wirtschaftsverbrechen, irritiert die Opfer. Es macht darüber hinaus Schule.
Opfer, die mitbekommen haben, dass das Höchstmaß von zehn Jahren Haft so
gut wie nie ausgeschöpft wird, bzw. die Täter eine Strafe auf Bewährung
erhalten, wissen, dass das was sie mit ihrer Aussage auf sich nehmen in keinem
Verhältnis zum Urteil steht. Sie werden eher schweigen, als sich der Gefahr
eines auf Bewährung verurteilten Verbrechers auszusetzen.
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- Es ist notwendig, dass das Strafmaß bei Menschenhandel hoch angesetzt bleibt,
da sich die Rechtsprechung an sich und Deutschland als Rechtsstaat
unglaubwürdig macht. 

 
SOLWODI Solidarität mit Frauen in Not arbeitet mit zehn Fachberatungsstellen und
dazugehörigen Schutzwohnungen bzw. Schutzhäusern in vier Bundesländern als
Hilfsorganisation für Frauen in Not. SOLWODI wurde 1985 in Kenia gegründet, um
mit Frauen in der Armutsprostitution neue Lebensperspektiven zu entwickeln. In
Deutschland hilft der Verein Migrantinnen, die durch Menschen- und Heiratshandel,
Sextourismus und Zwangsprostitution in Not geraten. 


